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10.

Vorläufige Direktive 
für die Arbeit 

der Organisations Jnstrukteur-Abteilungen 
bei den Räten der Bezirke und Kreise 

Vom 18. September 1952 
(GBl. S. 875)

I.
Den Organisations-Instrukteur-Abteilungen fällt bei der 

Anleitung und Kontrolle der Arbeit der örtlichen Organe 
der Staatsgewalt, bei der Festigung der Verbindung zu den 
Massen, bei der Organisierung der Kontrolle der Durch
führung der Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse und 
bei der Verbesserung des Arbeitsstils und der Arbeitsme
thoden eine große Bedeutung zu.

Diese Abteilungen ordnen ihre gesamte Tätigkeit den 
von den örtlichen Organen der Staatsgewalt zu lösenden 
Hauptaufgaben unter. Sie helfen ihnen, konkret die Lei
tung des wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus zu ver
bessern und das Niveau ihrer organisatorischen Massen
arbeit zu erhöhen.

Die Organisations-Instrukteur-Abteilungen unterscheiden 
sich von allen Abteilungen, indem sie die gesamte Wirt
schaft und den Stand der Erfüllung der Volkswirtschafts
pläne, alle Zw^eige der staatlichen Arbeit im Bereich der 
örtlichen Organe der Staatsgewalt tiefgehend studieren, die 
Erfahrungen auf allen Gebieten auswerten, in der Praxis 
helfen, die aufgetretenen Mängel zu beseitigen und die 
Arbeit zu verbessern.
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